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A. Einleitung

„Das Gerechte ist sowenig wie das Gute oder dasWahre unmittelbar zu ergreifen und ein für
allemal festzuhalten: es ist nur Leitbild im verschlungenen Dickicht unseres irdisch-ge-
schichtlichen Daseins.“1

Diese poetische Formulierung Raisers steht aus zwei Gründen am Anfang dieser
Arbeit: erstens, weil das hier zu untersuchende Thema, die Anfechtung von Lohn-
zahlungen, allgemein als äußerst ungerecht empfunden wird, was Anlass zu seiner
Untersuchung gibt und zweitens, weil das Zitat den Anspruch und die Einschätzung
des Verfassers widerspiegelt. Beabsichtigt ist nicht die Suche nach einer absoluten
Wahrheit oder richtigen Lösung. Eine Kapitulationserklärung ist das nicht. Vielmehr
wird die Lohnanfechtung als Phänomen an der Schnittstelle von Insolvenz-, Arbeits-
und Sozialrecht begriffen, das von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann.
Damit ist freilich nicht gesagt, dass im Folgenden keine Position zu den rechtlichen
Fragen bezogen werden soll.

I. Aktuelles Geschehen und Problemstellungen

Die Insolvenzanfechtung von Lohnzahlungen – oftmals kurz als „Lohnanfech-
tung“ bezeichnet – hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Kurz gesagt, geht es darum, dass Arbeitnehmer, die im Vorfeld der Insolvenz ihres
Arbeitgebers noch Lohnzahlungen erhalten haben, diese unter bestimmten Vor-
aussetzungen an den späteren Insolvenzverwalter zurückzahlen müssen.

Neben höchstrichterlicher Rechtsprechung2 zu Fällen der Lohnanfechtung wurde
in Fachkreisen immer wieder über Urteile von Instanzgerichten3 berichtet. In der
Folge gingen die juristische Fachliteratur4 und die Presse5 auf das Phänomen ein.

1 Raiser, ZHR 111 (1948), 75 (77).
2 Insbesondere BAG, Urt. v. 29.1.2014–6 AZR 345/12, NZI 2014, 372 (373); BGH, Urt. v.

10.7.2014 – IX ZR 192/13, ZInsO 2014, 1602; BAG, Urt. v. 6. 10.2011–6 AZR 262/10, ZInsO
2012, 37; BAG, Urt. v. 6. 10.2011–6 AZR 585/10, ZInsO 2012, 271; BGH, Urt. v. 19.2.2009 –
IX ZR 62/08, BGHZ 180, 63.

3 u. a. AG Gera, Urt. v. 9. 7.2007–4 C 654/07, ZInsO 2007, 1000; LAG Sachsen, Urt. v.
29.4.2008–7 Sa 457/07; AG Wunsiedel, Beschl. v. 15.4. 2008–2 C 607/07, ZVI 2008, 221;
ArbG Koblenz, Urt. v. 22.1. 2009–10 Ca 2058/08, ZInsO 2009, 487; LAG Nürnberg, Urt. v.
31.3.2010–3 Sa 379/09, juris.

4 Ohne primär rechtswegbezogene Publikationen: Abele, FA 2012, 38; ders., FA 2009, 133;
Bandte, in: FS Beuthien, S. 401; Berscheid, jurisPR-ArbR 38/2010 Anm. 2; Bork, EWiR 2009,
275; ders., ZIP 2007, 2337; Cranshaw, ZInsO 2009, 257; Dahl, NJW-Spezial 2010, Heft 21,



Auch die Politik erkannte die Brisanz des Themas: Bereits im Jahr 2007 war die
Lohnanfechtung Gegenstand zweier kleiner Anfragen im Bundestag6. Das Bun-
desministerium der Justiz legte im Jahr 2009 einen Referentenentwurf für eine
Änderung der Insolvenzordnung vor, der allerdings nie umgesetzt wurde.

Ausschlaggebend für die fortdauernde Behandlung des Themas ist zunächst die
offensichtliche politische Brisanz der Situation: Arbeitnehmer werden dazu ver-
pflichtet, ihren bereits „verdienten“ Lohn zurückzuzahlen, obwohl die Position der
Belegschaft in der Krise des Arbeitgebers für sich bereits schwierig ist7. Zudemwirft
die Lohnanfechtung dogmatische Fragen des Anfechtungsrechts auf, das aufgrund
des relativ jungen Alters der Insolvenzordnung insgesamt noch viel Raum zur
Diskussion bietet. Selbst der BGH ist der Meinung, dass das Anfechtungsrecht eine
Spezialmaterie sei, die einen hohen Grad rechtlicher Abstraktion und Komplexität
aufweise8. Weiteres Interesse folgt aus den verschiedenen rechtlichen Berührungs-
punkten: Die Lohnanfechtung betrifft Aspekte des Arbeits- und Sozialrechts, deren
Zusammenspiel mit dem Insolvenzrecht zusätzliche Fragen aufwirft.

Die im Jahre 2009 aufgekommene Uneinigkeit zwischen BGH und BAG in der
Frage nach der richtigen Rechtswegzuständigkeit für Klagen des Insolvenzverwal-
ters auf Rückzahlung angefochtener Lohnzahlungen9 trug ihr Übriges dazu bei, der
Lohnanfechtung auch außerhalb der Insolvenzverwalterpraxis große Aufmerksam-
keit zuteilwerden zu lassen.

Nachdem zwischenzeitlich angenommen wurde, die Problematik habe sich er-
ledigt10, kündigten die Regierungsparteien der 18. Legislaturperiode im Jahr 2013 in
ihrem Koalitionsvertrag an, das Problem der Lohnanfechtung zu prüfen11. Neue

661; Grunsky, LMK 2009, 281504; Huber, NJW 2009, 1928; ders. in: FS Ganter (2010),
S. 203 ff.; ders., EWiR 2011, 817; Jacobs/Doebert, ZInsO 2012, 618; Klinck, AP InsO § 130
Nr. 1; ders., DB 2014, 2455 Kolbe, in: Bieder/Hartmann (Hrsg.), Individuelle Freiheit und
kollektive Interessenwahrnehmung, S. 145 ff.; ders., DB 2014, 2455 ff.; Laws, ZInsO 2009,
1465; Peters-Lange, info also 2008, 255; Pieper, ZInsO 2009, 1425; Plathner/Sajogo, ZInsO
2012, 581;Ries, ZInsO 2007, 1037;Ries/Doebert, ZInsO 2009, 2367; Sander, ZInsO 2009, 702;
Schulz, DZWIR2009, 254; Siegmann,WuBVIA, § 130 InsO1.09;Vollrath, ZInsO 2011, 1665;
Wegener, NZI 2009, 225; Windel, AP § 2 ArbGG 1979 Zuständigkeitsprüfung Nr. 14; Wro-
blewksi, NJW 2012, 894; Zwanziger, BB 2007, 42; ders., DB 2014, 2391.

5 Der Spiegel 20/2009 v. 11.5.2009, Artikel „Im Namen des Gesetzes“, S. 110; Focus-
Online v. 31.1.2009, Artikel „Mitarbeiter müssen Gehalt zurückzahlen“.

6 Vgl. BT-DruckS. 16/6297; BT-DruckS. 16/6488; BT-DruckS. 16/11871; BT-DruckS. 16/
11928.

7 Wroblewski, ArbuR 2011, 34 (35) spricht von einem fortwährenden „Skandal“.
8 BGH, Beschl. v. 23.3.2006 – IX ZB 134/05, ZInsO 2006, 491 (492); so auch Thole, ZIP

2013, 2081 (2084).
9 Dazu unten A.
10 Büchler/Seehafer, BB 2009, 858.
11 Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“, abrufbar unter https://www.cdu.de/

sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf; http://www.spd.de/linkableblob/
112790/data/20131127_koalitionsvertrag.pdf; jeweils S. 25.
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höchstrichterliche Rechtsprechung im Jahr 201412 verstärkte die Aufmerksamkeit
und bot Anlass für weitere wissenschaftliche Beiträge13.

Das jüngste Resultat der Ankündigung im Koalitionsvertrag findet man im Re-
ferentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfech-
tungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz vom 16. März
201514. Er sieht eine spezielle Regelung des Bargeschäftsprivilegs für Arbeitsver-
hältnisse vor.

II. Zielsetzung

Erstes und grundlegendes Ziel dieser Arbeit ist es, die Insolvenzanfechtung von
Lohnzahlungen nach der geltenden Rechtslage erstmals in einer zusammenhän-
genden Arbeit zu beleuchten. Dabei soll aufgezeigt werden, was die konkreten
Voraussetzungen einer erfolgreichen Lohnanfechtung de lege lata sind und welche
Grenzen insoweit bestehen.

Zweites zentrales Anliegen der Untersuchung ist die Bewertung der festgestellten
Rechtslage unter demGesichtspunkt des Arbeitnehmerschutzes. Das deutsche Recht
hält im Bereich des Arbeitsrechts einerseits eine Vielzahl von Instrumenten und
Regularien bereit, die dem Schutz von Personen in abhängiger Arbeit dienen. Gegen
einen Sonderschutz für Arbeitnehmer in der Insolvenz des Arbeitgebers spricht
andererseits der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung als tragendes Prinzip des
Insolvenzrechts. Daher sind der dogmatische Hintergrund dieses Grundsatzes und
seine Wirkung zu untersuchen. Erst dann kann die Möglichkeit von Lohnanfech-
tungen in diesem Spannungsfeld von Arbeitnehmerschutz und Gläubigergleichbe-
handlung eingeordnet und bewertet werden.

Das dritte Ziel besteht sodann darin, vor dem Hintergrund der ersten beiden
Komplexe den gesetzlichen Regelungsbedarf in Bezug auf die Lohnanfechtung
festzustellen. Die Einführung eines sog. „Arbeitnehmerprivilegs“ im Rahmen der
Anfechtung stünde in Konflikt mit dem Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung.
Entgegen diesem Grundsatz hat das Bundesministerium der Justiz15 in den Jahren
2009 und 2015 Referentenentwürfe vorgelegt, die einen Sonderschutz für Arbeit-
nehmer vorsehen. Neben einer Bewertung der Entwürfe soll eine mögliche Lösung
im Sozialrecht dargestellt werden.

12 Siehe v. a.BAG, Urt. v. 29.1.2014–6AZR 345/12, NZI 2014, 372 (373) und BGH, Urt. v.
10.7.2014 – IX ZR 192/13, ZInsO 2014, 1602.

13 Aus jüngerer Zeit: Klinck, DB 2014, 2455 ff.; Zwanziger, DB 2014, 2391 ff.
14 Abrufbar unter www.bmjv.de.
15 Seit 2013 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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